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Rechtsanwalt
Dr. Lars Kölling

von Rotthege
Quelle: Rotthege; Urheber: Michael Neuhaus

Mietrecht. Sollen bei einem gewerblichen
Mietvertrag die dazugehörigen Erklärungen
der Parteien zwingend der eigenhändigen
Unterschrift auf einer Urkunde bedürfen,
muss dies ausdrücklich im Mietvertrag
geregelt werden.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 18. Dezember 2025,
Az. 10 U 65/24

Eine E-Mail ist bei gewillkürter
Formabrede ausreichend
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DER FALL

Ein gewerblicher Mietvertrag über eine
Hallenfläche sieht vor, dass eine Kündi-
gung des Mietverhältnisses sowie sämtli-
che Änderungen und Ergänzungen des
Vertrags der Schriftformbedürfen.Gleich-

wohl kündigt der Mieter ausschließlich
per E-Mail. Der Vermieter hält die Kündi-
gung formal für unwirksam, weil sie nicht
den Anforderungen der vereinbarten
Schriftform genüge. Zu Recht?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Nein! Die Kündigung des Mieters per
E-Mail war formwirksam. Eine Kündigung
bedarf nach den gesetzlichenVorschriften
im gewerblichen Mietrecht keiner
bestimmten Form. Bei einer mietvertrag-
lichen Regelung, wonach die Kündigung
der Schriftform bedarf, handelt es sich
daher um die Vereinbarung einer gewill-
kürten Schriftform und nicht bloß um die
Wiederholung eines gesetzlichen Former-
fordernisses. Die Anforderungen an die
Einhaltung der gewillkürten Schriftform
ergeben sich aus § 127 BGB. Danach
genügt grundsätzlich eine telekommuni-
kative Übermittlung, wie etwa per E-Mail.
Etwas anderes gilt nur, soweit ein anderer

Wille anzunehmen ist. Für einen solchen
entgegenstehenden Willen ist vorliegend
jedoch nichts ersichtlich. Vielmehr haben
Vermieter und Mieter mehrfach hinsicht-
lich einer Vertragsverlängerung per
E-Mail miteinander kommuniziert und
auf diesem Weg Vereinbarungen per
E-Mail miteinander getroffen. Haben die
Parteien im Verlauf des Vertragsverhält-
nisses bereits wesentlicheAbsprachenper
E-Mail getroffen bzw. bestätigt, kann ein
anderer Wille im Sinne des § 127 Abs. 2
BGB, der einer Wahrung der Schriftform
durch eine telekommunikative Übermitt-
lung entgegensteht, nicht angenommen
werden.
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WAS IST ZU TUN?

Bei gewerblichen Mietverträgen ist –
anders als im Wohnraummietrecht (vgl.
§ 568 BGB) – von Gesetzes wegen keine
Schriftform für eine Kündigung vorge-
schrieben. Damit kann eine Kündigung
grundsätzlich auch formlos, d.h. münd-
lich oder in Textform (E-Mail oder SMS),
ausgesprochen werden. Wer also als Ver-
tragspartei eines gewerblichen Mietver-
trags sicherstellen möchte, dass Erklärun-
gen zwingend der eigenhändigen Unter-
schrift auf einer Urkunde bedürfen, muss
dies ausdrücklich im Mietvertrag regeln.

Er muss klar festhalten, dass § 127 Abs. 2
BGB abbedungen wird und stattdessen
die strengeren Anforderungen der gesetz-
lichen Schriftform nach § 126 BGB gelten
sollen. Im laufenden Mietverhältnis ist zu
beachten: Wer wesentliche Vereinbarun-
gen regelmäßig per E-Mail trifft, kann sich
später kaum noch auf die strengere
Schriftform berufen. Die tatsächliche
Kommunikationspraxis der Parteien ent-
scheidet.
(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwältin
Dr. Rut Herten-Koch

von Luther
Quelle: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft

Öffentliches Recht. Die Wirkung eines
Bauvorbescheids beschränkt sich auf
die vom Bauherrn ausdrücklich gestellten
Fragen. Nur in diesem Umfang ist er für
die spätere Erteilung einer Genehmigung
bindend.

OVG Niedersachsen, Beschluss vom 23. Februar
2026, Az. 1 LA 120/25

Der Bauvorbescheid ist auf explizit
gestellte Fragen beschränkt
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DER FALL

Ein Bauherr plante auf einem innerstädti-
schen Grundstück ohne Bebauungsplan
zwei viergeschossige Mehrfamilienhäuser
mit Tiefgarage. Das Grundstück liegt in
einem bekannten Senkungsgebiet; in der
näheren Umgebung traten bereits Set-
zungsschäden auf. Zur Klärung der
Bebaubarkeit des Grundstücks stellte der
Bauherr einenAntrag auf einenBauvorbe-
scheid bei der Bauaufsichtsbehörde mit
einer einzigen Frage: „Sind die zwei Bau-
körper in der dargestellten Bebauungs-
tiefe und Höhe genehmigungsfähig?“ Er

erhielt daraufhin einen positiven Bauvor-
bescheid. Ein Nachbar klagte gegen den
Bescheid. Er hielt ihn für rechtswidrig,
weil die Behörde die Auswirkungen des
geplanten Vorhabens auf die Standsicher-
heit seines Hauses nicht geprüft habe.
Eine solche Prüfung hätte aber aus seiner
Sicht aufgrund des baurechtlichen Rück-
sichtnahmegebots erfolgen müssen. Mit
dieser Argumentation drang er bei den
Gerichten nicht durch. Der Vorbescheid
hatte im Ergebnis Bestand.
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DIE FOLGEN

Das OVG entschied, dass die bauord-
nungsrechtliche Frage der Standsicher-
heit (§ 12 Abs. 1 NBauO) im Verfahren
über den Bauvorbescheid nicht zu prüfen
war, weil der Bauherr diese Frage nicht
zum Gegenstand seiner Bauvoranfrage
gemacht hatte. Das Prüfprogramm war
auf planungsrechtliche Fragen zur
„Bebauungstiefe und Höhe“ beschränkt.
Eine solche eingeschränkte Prüfung ist
auch deshalb rechtlich unproblematisch,

weil über den Bauvorbescheid bewusst
nur selbstständig prüfbare Teilfragen
einer abschließenden Regelung zugeführt
werden. Die eigentliche Baufreigabe
erfolgt erst mit der Baugenehmigung. Im
Zuge des Baugenehmigungsverfahrens
und vor Erteilung derselben wäre dann
auch die Standsicherheit zu prüfen und
ggf. im Baugenehmigungsbescheid hierzu
Aussagen zu treffen.
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WAS IST ZU TUN?

Der Beschluss des OVG Niedersachsen
zeigt den Bauvorbescheid als sinnvolles,
aber eng umrissenes Werkzeug: Was der
Bauherr oder Grundstückseigentümer
fragt, wird geprüft und bindet – was er
nicht fragt, bleibt offen. Es ist daher eine
strategische sowie eine Zeit- und Kosten-
frage, wie viel Sicherheit man zu welchem
Zeitpunkt benötigt. Für etwaige Investo-
ren ist eswichtig, sich vorAugen zuhalten,

dass ein positiv beschiedener Bauvorbe-
scheid keine „Garantie“ für die spätere
Genehmigung darstellt. Etwaige sonstige
erkannte Risiken – z.B. wie hier solche der
Bodensituation und Standsicherheit –
müssenparallel auf technischerundeven-
tuell kaufvertraglicher Ebene abgesichert
werden.
(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
Heiko Stoll

von Bryan Cave
Leighton Paisner

Quelle: Bryan Cave Leighton Paisner

Steuerrecht. Bei einer Betriebsaufspaltung ist
die gewerbesteuerliche Begünstigung für reine
Grundstücksverwaltung ausgeschlossen, auch
wenn die Betriebsgesellschaft die überlassenen
Räume nur nutzt, um Leistungen für die
Besitzgesellschaft zu erbringen.

BFH, Beschluss vom 25. Februar 2026,
Az. IV B 31/25

„Intern“ tätige Betriebsgesellschaft
kann erweiterte Kürzung kippen
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DER FALL

Eine Grundstücksgesellschaft beantragte
die erweiterte Kürzung bei der Gewerbe-
steuer: Erträge aus der Verwaltung eige-
nen Grundbesitzes sollen dabei im Ergeb-
nis nicht mit Gewerbesteuer belastet
werden. Das Finanzamt lehnte dies mit
der Begründung ab, dass die Gesellschaft
Flächen an eine GmbH überlassen habe,
an der dieselben Gesellschafter beteiligt

waren. Diese GmbH erbrachte Hausmeis-
ter- und Betreuungsleistungen und nutzte
die Räumeals festeAnlaufstelle imObjekt.
Die Klägerin argumentierte, die GmbH
habe die Flächen überwiegend genutzt,
um Leistungen an sie selbst zu erbringen.
Das FGMünster bestätigte die Ablehnung
des Finanzamts.
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DIE FOLGEN

Der BFH bestätigt die strenge Linie: Über-
lässt eine Grundstücksgesellschaft bei
einer Betriebsaufspaltung der verbunde-
nen Betriebsgesellschaft eine wesentliche
Betriebsgrundlage, entfällt die erweiterte
Kürzung. Durch die enge personelle und
sachliche Verflechtung nimmt die Grund-
stücksgesellschaft am allgemeinen Wirt-

schaftsverkehr teil – sie gilt steuerlich als
gewerblich tätig. Die „Leistungsrichtung“
schützt dabei nicht: Dass die GmbH
die Flächen angeblich nur nutzte, um
Leistungen an die Grundstücksgesell-
schaft zurückzuerbringen, ändert jeden-
falls dann nichts, wenn die GmbH auch
für Dritte am Markt tätig war.
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WAS IST ZU TUN?

Bei Strukturen mit einer Grundstücks-
gesellschaft und einer Betriebs- oder Ser-
vicegesellschaft im gleichen Gesellschaf-
terkreis ist genau zuprüfen:Werhat in den
Gesellschaften tatsächlich das Sagen, über
Stimmrechte, Geschäftsführung oder fami-
liäre Gruppen? Nutzt die Betriebsgesell-
schaft Räume im Objekt, als Büro, Lager
oder Stützpunkt? Auch kleine Flächen
können kritisch sein, wenn sie funktional
zumGeschäft gehören. Die Sache ist nicht
deshalb unschädlich, weil die Betriebsge-
sellschaft „nur gruppenintern“ tätig ist
oder ihre Leistungen der Grundstücks-
gesellschaft zugutekommen. Genau das
schützt nach der BFH-Linie nicht. Er-
bringt die Betriebsgesellschaft auch Dritt-

geschäft, ist die Gefahr besonders groß.
Und das Timing ist wichtig: Änderungen
wie neue Mietverträge oder die Einrich-
tung eines Büros im Objekt sollten nicht
ohne vorherige Prüfung der Gewerbesteu-
erfolgen umgesetzt werden. Ein einziger
schädlicher Monat kann die Kürzung für
das gesamte Jahr kosten.WenndieKürzung
wirtschaftlich zentral ist, ist der sicherste
Weg, Dienstleistungen von unabhängigen
Dritten einzukaufen. Alternativ gilt es, die
Struktur so zu gestalten, dass keine
Betriebsaufspaltung entsteht. In jedem
Fall sollten die Nutzung der Räume und
die Umsatzstruktur der Betriebsgesell-
schaft sauber dokumentiert werden.
(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
Dr. Martin Schellenberg

von Heuking
Quelle: Heuking

Vergaberecht. Eine Architektenleistung
kann nur dann vorliegen, wenn es um
dauerhafte Eingriffe in die tragende
bauliche Substanz geht.

Vergabekammer des Bundes, Beschluss vom
10. Februar 2026, Az. VK 2-131/25

Ein Konzept für eine Ausstellungg
ist keine Architektenleistung
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DER FALL

Ein Bundesmuseum schreibt die Neuge-
staltung seiner Dauerausstellung aus.
Gesucht wird eine Gestaltungsagentur als
Generalunternehmerin, die die kreative
Konzeption und die vollständige Realisie-
rung der Ausstellung verantwortet. Ausge-
schrieben wird der Auftrag im offenen
Verfahren, also ohne dieMöglichkeit, Ver-
handlungen über das Konzept zu führen.

Eine Bieterin rügt die Ausschreibung. Die
Leistungsbeschreibung sei nicht detail-
liert genug. Sie meint zudem, der Pla-
nungsteil des Auftrags müsse getrennt
ausgeschrieben werden. Es handele sich
dabei um Architektenleistungen. Daher
sei ein Verhandlungsverfahren zu wählen
und die Bieter seien für ihr Angebotskon-
zept zu entschädigen.
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DIE FOLGEN

Die Vergabekammer weist den Nachprü-
fungsantrag zurück. Die Gestaltung einer
Ausstellung sei keine Architektenleistung.
Das wäre nur der Fall, wenn es um dauer-
hafte Eingriffe in die tragende bauliche
Substanz ginge. Die hier geforderten Leis-
tungen betreffen jedoch temporäre
Gestaltungselemente, deren Einbau kei-
nen erheblichen Eingriff in die Gebäude-
substanz erfordert. Die Leistungsbe-
schreibung sei hinreichend bestimmt:
Budget, Fläche und die Rahmenbedin-
gungen des denkmalgeschützten Gebäu-
des bieten ausreichendeMaßstäbe für die
Vergleichbarkeit der Angebote. Ergän-
zend konkretisieren die Antworten auf

die Bieterfragen die Anforderungen. Auch
den Anspruch auf Entschädigung weist
die Kammer zurück. Das geforderte grobe
Konzept geht laut der Kammer nicht über
das für eine Angebotsabgabe üblicheMaß
hinaus. Dieser Aufwand ist nicht zu ver-
güten. Schließlich sei auchdieGesamtver-
gabe zulässig: Der Auftrag hätte nicht in
Lose aufgeteilt werden müssen. Die Kam-
mer hebt hervor, dass sich ein eigener
Markt für Ausstellungsgestaltung gebildet
hat, auf dem Unternehmen gerade die
Komplettleistung aus Gestaltung und
Umsetzung anbieten. Es sei nicht zulässig,
einen solchen Markt über eine Losauftei-
lung wieder auseinanderzudividieren.
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WAS IST ZU TUN?

Für die Akteure erfreulich ist, dass die
Kammer einenMarkt für die gesamtheitli-
che Realisierung von Ausstellungen aner-
kennt. Eine Losaufteilung ist nicht erfor-
derlich. Ebenso erfreulich ist die Klarstel-
lung des Rechtscharakters der Ausstel-
lungsplanung. Um eine Architekten-
leistung handelt es sich nur, wennmit der
Realisierung Eingriffe in die Bausubstanz

verbunden sind. Überraschend bleibt die
Wahl des offenen Verfahrens. Sie ist
öffentlichen Auftraggebern nicht anzura-
ten, wenn sie einen Partner für die Gestal-
tung und Realisierung einer Ausstellung
suchen. Regelmäßig werden Detailfragen
zu klären sein, bevor die Bieter ein Pau-
schalpreisangebot unterbreiten können.
(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)
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